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Zacher, Das Sozialrecht im neuen Ausbildungs- und Prufungsrecht 

Nachwort 
Von Professor Dr. Hans F. Zacher, München 

Das also ist das vorläufige Ergebnis i n der nun schon lange anhaltenden 
Auseinandersetzung u m eine Verbesserung der Position des Sozialrechts 
in der akademischen Ausbildung 1 ) . Und dieses Ergebnis kann nicht anders 
denn als enttäuschend bezeichnet werden. Zur Würdigung ist vor allem 
folgendes festzuhalten. 
1. Das wichtigste Mi t t e l , den jungen Juristen m i t dem Sozialrecht ver 
traut zu machen, ist die Integration des Sozialrechts in den allgemeinen 
öffentlichen Unterricht2). Diese ist übrigens nicht nur vom Sozialrecht, 
sondern auch vom öffentlichen Recht, vor allem vom Verwaltungsrecht her 
geboten. Dieses kann als Allgemeines Verwaltungsrecht für sich ebenso
wenig sinnvoll gelehrt und gelernt werden, wie es etwa möglich ist, Straf 
recht nur durch die Vermit t lung seines Allgemeinen Teils, also unter 
Nichtbeachtung der Tatbestände des Besonderen Teils, sinnvoll zu lehren 
und zu lernen. Der Verfasser hatte deshalb vorgeschlagen, i n den G r u n d 
kanon der Prüfungsfächer neben dem allgemeinen Verwaltungsrecht f o l 
gende exemplarische Bereiche für die zentralen Sektoren des Besonde
ren Verwaltungsrechts aufzunehmen: 

1. Für das Recht der personellen Substanz der Verwaltung: das Be
amtenrecht 

2. Für das Anstalts- und Organisationsrecht: das Kommunalrecht 
3. Für das Eingriffsrecht: das Polizeirecht 
4. Für das Leistungsrecht: Ausschnitte aus dem Sozialrecht oder das 

Subventionsrecht 

') S. Zacher, Die Lehre des Sozialrechts an den Universitäten in der Bundesrepublik Deutsch
land, Schriftenreihe des Deutschen Sozialgerichtsverbandes Band III, 1968; Wertenbruch und 
Meydam, Soziale Sicherheit als akademisches Lehrfach, Die Sozialgerichtsbarkeit 1970 
S. 361 ff. 

') Zacher, α. α .Ο. S. 22 ff.; s. a. das dort abgedruckte Schreiben des Vorsitzenden des Vor
stands des Deutschen Sozialgerichtsverbandes, Präsident Prof. Dr. Georg Wannagat, an 
ein Mitglied des Wissenschaftsrats (a. a. O. 94 ff. (95]). 
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5. Für das Recht planender Ordnung: die Bauleitplanung 3) . 
Und die Vereinigung der Deutschen Staatsrechtlehrer hat für das Be
sondere Verwaltungsrecht folgendes empfohlen: 

„Kommunalrecht 
Polizei- und Ordnungsrecht 
Grundzüge des Beamtenrechts 
Baurecht, Wirtschaftsverwaltungsrecht (einschließlich Gewerberecht), 
Straßenrecht, Wasserrecht, Steuerrecht und Sozialrecht sollten nur i n 
soweit vorausgesetzt werden, als es zur Anwendung der Prinzipien und 
Institutionen des Allgemeinen Vewaltungsrechts einschließlich des 
Rechts der Anstaltsbenutzung der öffentlichen Sachen sowie zur Ver 
deutlichung der charakteristischen Züge der Eingri f fs - , Leistungs
und Lenkungsverwaltung erforderlich ist 4 ) . " 

Die neuen Prüfungsordnungen meinen dagegen, m i t der Exempli f ikat ion 
des Verwaltungsrechts durch Kommunalrecht und Sicherheits- und Po l i 
zeirecht auszukommen 5). Damit kann auf dem Weg über das K o m m u n a l 
recht allenfalls etwas Sozialhilfe- und Jugendwohlfahrtsrecht einge
schleust werden. I m übrigen ist eine Integration des Sozialrechts i n den 
allgemeinen öffentlich-rechtlichen Unterricht durch die neuen Prüfungs
ordnungen erschwert wie nie zuvor. 

2. Soweit Sozialrecht — als Wahlfach oder sonstwie — speziell angeboten 
oder gefordert w i r d , ist es wichtig, daß das Angebotene oder Geforderte 
nicht zu speziell abgegrenzt w i rd 8 ) . Das isolierte Detail stößt ab. Der 
größere Zusammenhang erlaubt eher ein Verständnis des Wesentlichen. 
Auch die praktische Verwertbarkeit der sozialrechtlichen Kenntnisse 
wächst mi t dem Verbund, i n dem sie stehen. „Sozialrecht"7) — als die 
Summe der i n Vorsorge-, Entschädigungs- und Ausgleichssystemen ent
haltenen sozialen Sicherungen und Entfaltungshilfen 8 ) — oder „Recht der 
sozialen Sicherheit" — etwa i m gleichen Sinne 9) — sollte daher der 
kleinste Nenner sein, auf dessen Grundlage sozialrechtlicher Stoff als 

3) Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Probleme des öffentlichen Rechts im Univer
sitätsunterricht, 1969, S. 34. 

«) Ebenda S. 35. 
5) S. dazu den Bericht von Scholz, DÖV 1971 S. 548. 
6 Zacher, a. a. O. S. 22 ff., insbesondere S. 29. 
ή S. dazu ζ. B. Rode, Was ist Sozialrecht? ZSR 1969 S. 641 ff. 
e) S. zur Dreiteilung in Vorsorge-, Entschädigungs- und Ausgleichssysteme Zacher, Diskus

sionsbeitrag zu „Rechtsformen der sozialen Sicherung und das Allgemeine Verwaltungs
recht", Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Heft 28 (1970) 
S. 233 ff. (237 f.); dens., Zur Rechtsdogmatik sozialer Umverteilung, DÖV 1970 S. 3 ff., 
insbes. S. 6 Anm. 41; dens., Das System der sozialen Sicherheit in der Bundesrepublik 
Deutschland, Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung 1970 S. 293 ff. (97); insbes. 
zum Aspekt der Entfaltungshilfen s. Zacher, Das Vorhaben eines Sozialgesetzbuchs, Der 
Kompaß 1971 S. 29 ff. 

*) S. ζ. B. Rohwer-Kahlmann, Fragen zum Recht der sozialen Sicherheit, ZSR 1970 S. 513 ff. 
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Ausbi ldungs- und Prüfungsfach gebracht w i r d . (Für einzelne Veranstal
tungen, insbesondere Vertiefungsvorlesungen, Seminare, Kolloquien mag 
anderes gelten). Dem entsprechen diejenigen Prüfungsordnungen, die von 
„Sozialrecht" sprechen, während die Spezialisierung auf „Grundzüge des 
Sozialversicherungsrechts" nur als ein Verharren i n Fehlern der Ver 
gangenheit 1 0) bezeichnet werden kann. 

3. Wichtig für die Attraktivität des Sozialrechts — oder auch Sozialver
sicherungsrechts — als Wahlfach ist ferner die Gruppe von Fächern, mi t 
der es zusammengeschlossen ist. Die Wahlfachgruppe sollte ein überzeu
gendes Sach- und Berufsbild ergeben, das zumindest auch mi t der Mög
lichkeit sinnvoller Zusatzbildung i n nicht juristischen Fächern korrespon
diert. I n diesem Sinne bieten sich etwa folgende Typen an 1 1 ) : 

— Der „SozialJurist"': ausgerichtet auf die klassischen Felder der Sozial
po l i t ik ; mit vertieften Kenntnissen auf dem Gebiet des Rechts der 
sozialen Sicherungen und Hi l fen , des Arbeitsrechts und des Jugend
rechts; verwendbar vor allem i n den verschiedenen Zweigen der So
z ia l - und Arbeitsverwaltung, i n der Sozial- und Arbeitsgerichtsbarkeit, 
bei den Verbänden der Sozialpartner und der freien Wohlfahrtspflege, 
i n Unternehmen und i n Zukunf t vielleicht auch i n einem freien Beruf 
des „Sozialanwalts", der das prekäre Gebilde des Rentenberaters durch 
einen vielseitigeren, besser vorgebildeten Typ ablösen könnte. 

— der „sozialtherapeutische Jurist": ausgerichtet auf die einander mehr 
und mehr durchdringenden Felder Sozialarbeit einerseits und Straf
schutz und -Vollzug andererseits; m i t vertieften Kenntnissen i m Recht 
der sozialen Sicherungen und Hi l fen , des Strafrechts und -Vollzugs 
(einschließlich der Kriminologie) und des Jugendrechts; verwendbar in 
Verwaltung und Gerichtsbarkeit i n allen Schwerpunktbereichen der 
Sozial- und Jugendarbeit, der Verbrechensverhütung, der Strafrechts
pflege und des Strafvollzugs, sowie i n der freien Wohlfahrtspflege und 
i m — strafrechtlich orientierten — Anwaltsberuf. Dieses Berufsbild 
muß gerade auch gefordert werden, u m der Strafrechtsreform einen 
ausreichenden personellen Hintergrund zu geben. 

— Der „Wirtschafts- und Sozial jurist": ausgerichtet auf die i m W i r t 
schaftsleben wichtigen Rechtsbereiche, zu denen nicht zuletzt auch das 
Sozialrecht gehört; m i t vertieften Kenntnissen i m Wirtschaftsrecht, 
Sozialrecht (insbesondere Sozialversicherung sowie Ausbildungs- und 

S. Zacher, Die Lehre usw. S. 37 f., 39 f. und die Dokumentation ebenda S. 43 ff. 
S. Zacher, Die Lehre usw. S. 25, 101, 105 ff. s. zu der neu aufkommenden Problematik der 
juristischen Ausbildung im Gesamthochschulbereich - d. h. auch: weitgehend für den Be
reich des jetzigen gehobenen Dienstes und der jetzigen Rechtspfleger - Zacher, Rechts
pflege und Rechtspfleger in dieser Zeit, Rechtspflegerblatt 1970 S. 107 ff. (111). 
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Arbeitsförderung), Arbeits - und Steuerrecht; verwendbar i n Unterneh
men, Wirtschaftsverbänden, Verbänden der Sozialpartner usw., aber 
auch in einschlägigen Verwaltungen sowie i n allen Gerichtszweigen. 
Aus Gründen der Gleichgewichtigkeit der Wahlfachgruppen könnte 
man hier auch an eine Untergliederung i n einen mehr öffentlichen 
Typ (öffentliches Wirtschafts-, Steuer- und Sozialrecht) und einen 
mehr privatrechtlichen Typ (Wettbewerbsrecht, gewerblicher Rechts
schutz, Urheberrecht, Gesellschafts- und Unternehmensrecht, Arbeits 
recht) oder eine ähnliche Aufspaltung denken. 

Vergleicht man nun damit die Wahlfachgruppe „Mitbestimmungs-, Be-
triebsverfassungs- und Personalvertretungsrecht, Grundzüge des Sozial
versicherungsrechts" als die einzige Wahlfachgruppe, i n der Sozialrecht in 
den meisten Ländern überhaupt vorkommt, so zeigt sich deutlich, welcher 
Verkümmerung das Sozialrecht i m Ausbildungswesen ausgesetzt wurde. 
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